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Die Emsch.ti'Gzung der Eignung des einsuarbeitenden Ange
hörigen für eie Tätigkeit als Untersuchungsführer ist 
sowohl Ziel als auch Inhalt des Uinarbeitungsprosesses.
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Sie ist ein bedeutsamer ■•■•x ,er, ^ch.uoer den gesamten Pro 5.1
Leitunms-
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der Einarbeitung erstreckender Bestandteil de 
tätigkeit. Die Notwendigkeit der ständigen Einschätzung 
der Eignung des neueingestellten Angehörigen ergibt sich

Sache, daß vor der Versetzung in 
igung zur Erfüllung der Anfor- 
gsiührers, insbesondere bei der
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nicht zuverlässig eingeschätst werden kann# Eit hoher Zu
verlässigkeit wird zwar seine allgemein^ Eignung für die 
Ausübung des Dienstes als I.IitaroeitertjdeWflf3 bewertet 
und beurteilt, die Einschätzun iignurvr r-.l
suchungsiuhrer kann jedoch unt^a^Jen gegenwärtigen Bedin
gungen nur im Binar beit ungs pro z ̂3 selbst erfolgen.
Die Einschätzung der Ej^S^ng des neueingestellten Ange
hörigen im Verl au b e it ungs pro z e s s e s erfordert
von den an der Sj^äferoeitniig Beteiligten hohe Objektivität 
und Tief grün cy. scv/ie Allseitigkeit bei der Einarbei
tung und 3e%p*lfcjng der für die Einschätzung erforderlichen
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~r~ ^  _s . , n .inxormaöionsn# raner ist nie Einarbeitung derartiger Ein
schätzungen stets kollektiv, das heißt, abgectimmt zwischen 
Leiter und Betreuer sowie unter Einbeziehung des Sekretärs 
der APO und von Angehörigen aus den Kollektiv, vorzunehmen* 
Einschätzungen über neueingestellte Angehörige sind ständig, 
das heißt, sowohl im Zusammenhang mit der Vorbereitundund 
Durchführung einzelner Untersuchungshandlungen als auch nach 
Abschluß bestimmter Etappen der Einarbeitung, erforderlich. 
Dokumentarischer Ausdruck derartiger Einschätzungen ist 
die im Ergebnis des Einarbeitungsprozesses zu fertigende 
Beurteilung über den Angehörigen. 1)

1) V erg le iche  Einarbsitungsordnu' - n C, <T vom 1. 1 • IS 31
l i i e r  4. 2.
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